
 

SIS 104 

Sanktionsliste für ordentliche Betriebs- und Nachkontrollen für Betriebe Mutterkuh Schweiz 
(Markenprogramme Rindvieh) 
Die Liste ist bei Verstössen auszufüllen und zusammen mit dem Betriebskontrollformular bei beef control einzureichen. 
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Datei: F 0901-04 Sanktionen NB und SPB ab 09.doc.doc Verteiler: Inspektionsstelle und Inspektoren 

Erstellt: Leiter beef control Visum PS Genehmigt: PS Visum: PS Version: 7 Datum: 1.1.2009 
  

Betriebsnummer: ........................................................................................ Name: ..................................................................................................................................  Datum: .................................. 
Verstösse, Beanstandungen u.a. Sanktions-

grundlage 
Entscheid�  

�= Der Inspektor legt die Sanktion fest  
�= befristete Anerkennung, Nachkontrolle unter Kostenfolge 
�=Tiere ohne Ohrmarken / Bestellung für Ersatzohrmarken 

fehlt � Identifikation nicht möglich be
fr.

 a
ne

rk
�

. 

Li
ef

er
sp

er
re

 

A
us

sc
hl

us
s 

be
fr.

 a
ne

rk
�

. 

Li
ef

er
sp

er
re

 

A
us

sc
hl

us
s 

Haltungsbedingungen und Tieridentifikation       

Sauberkeit der Tiere unbefriedigend:  
Mehrere Tiere (bis ~1/4) mit leichtem bis mittlerem 
Mistrollenbehang � Einstreu / Entmistung zu knapp  

�   

 
O 

  

 Mehrere Tiere verschmutzt / Mistrollenbehang mittel bis 
z.T. grossflächig � Einstreu / Entmistung ungenügend   �   O  

 Tiere mehrheitlich verschmutzt , Mistrollenbehang 
grossflächig � Einstreu /Entmistung mangelhaft   � 

  O 

Haltungsbedingungen/ Einrichtungen nicht befriedigend, aber 
ohne Gefahr für die Tiere. Nötige Verbesserungen:  

 
�   O   

Haltungsbedingungen/ Einrichtungen mangelhaft (z.B. Verlet-
zungsgefahr bei Abschrankungen) Nötige Verbesserungen: 

 
 �   O  

Missachtung der Tierschutzvorschriften (z.B. keine Behand-
lung kranker Tiere)   �   O 

Tieridentifikation: max. 10 % der Tiere ohne off. Identifikation� 
�   O   

 11 bis 20 % der Tiere ohne off. Identifikation�  �   O  
 mehr als 20 % der Tiere ohne off. Identifikation�   �   O 
 Unwahre Angaben über Tierdaten  � (�)  O O 
Kein Weidegang oder Auslauf: Ohne stichhaltige Begründung  � (�)  O O 

 15 bis 20 Tage / Jahr (begründet)  �   O  

 mehr als 20 Tage / Jahr   �   O 
Zu wenig Weidefläche : 12 bis 16 a / Kuh + Kalb  �   O  
 weniger als 12 a / Kuh + Kalb   �   O 
Vorschriftswidrige Lagerung von Futtermitteln und Hilfsstoffen � (�)  O O  

Einsatz von unerlaubten Futtermitteln und Hilfsstoffen  � (�)  O O 
    

Verstösse, Beanstandungen u.a. Sanktions-
grundlage 

Entscheid�  

O  = Zutreffendes ankreuzen 

(�)  = Sanktion je nach Schwere des Verstosses 

� = Allfällige Ausnahmen gem. Prod.-reglement beachten 
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Aufzeichnungen       

Behandlungsjournal enthält kleine Mängel (z.B. Absetzfrist fehlt) �   O   

Aufzeichnungspflichtige Medikamente nicht dokumentiert  �   O  

Kein Behandlungsjournal vorhanden    �   O  

Auslaufjournal unvollständig �   O   

Auslaufjournal fehlt oder enthält keine Aufzeichnung  (�) �  O O  

ÖLN – resp. BIO- und/oder RAUS-/ BTS-Bestätigung fehlt � � (�)  O O  

ÖLN - resp. BIO- und /oder RAUS-/ BTS-Anforderungen nicht erfüllt �   �   O 

Verschiedenes       

Nach befristeter Anerkennung ein neuer erstmaliger Verstoss � (�)  O O  

Nach befr. Anerk. Wiederholung eines sanktionierten Verstosses  �   O  

Nach Liefersperre ein neuer, erstmaliger Verstoss   � (�)  O O 

Nach Liefersperre Wiederholung eines sanktionierten Verstosses   �   O 

Drei oder mehr Punkte, welche für sich alleine zu einer befris-
teten Anerkennung führen (alle Positionen zusammenzählen) 

 �   O  

Drei oder mehr Punkte, welche für sich alleine zu einer Lie-
fersperre führen (alle Positionen zusammenzählen) 

  �   O 

Note Gesamteindruck = 3 �   O   

Note Gesamteindruck = 2  �   O  

Note Gesamteindruck = 1   �   O 

Besonderes  
(�) (�) (�) O O O 

Produzent:  Inspektor:  
 


